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V

Vorwort

Seit dem Erscheinen der vierten Auflage dieses insbesondere für die Praxis
konzipierten Werks sind inzwischen sechs Jahre vergangen. In dieser Zeit hat
das 2009 völlig neu gestaltete Recht des Versorgungsausgleichs schon wieder
bedeutsame Rechtsänderungen erfahren, die bei der Neubearbeitung zu be-
rücksichtigen waren. Zwar hat die Strukturreform ihr Ziel, mehr Teilungsge-
rechtigkeit herbeizuführen und den Ausgleich der Versorgungsanrechte für die
Betroffenen verständlicher zu gestalten, weitgehend erreicht. Zudem hat die
Rechtsprechung – insbesondere des Bundesgerichtshofs – zahlreiche Rechtsfra-
gen innerhalb des neuen Regelwerks gelöst. In Teilbereichen haben sich jedoch
noch Gerechtigkeitsdefizite gezeigt, die mit dem bisherigen Regelwerk nicht
befriedigend gelöst werden konnten. Dies galt insbesondere für die externe
Teilung mehrerer bei demselben Versorgungsträger erworbener betrieblicher
Versorgungsanrechte und für die Teilung von im Zeitpunkt der gerichtlichen
Entscheidung bereits laufenden betrieblichen und privaten Versorgungen. Da-
rauf hat der Gesetzgeber – schon vor einer geplanten Evaluierung des Versor-
gungsausgleichs – mit dem Gesetz zur Änderung des Versorgungsausgleichs-
rechts vom 12.05. 2021 reagiert. Auswirkungen auf den Versorgungsausgleich
haben darüber hinaus das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung
für Personen gleichen Geschlechts vom 20.07. 2017 und das Gesetz vom
18.12. 2018 zur Umsetzung jenes Gesetzes, womit die Ehe auch für gleichge-
schlechtliche Personen geöffnet und die Umwandlung von eingetragenen Le-
benspartnerschaften in eine Ehe ermöglicht worden ist. Auch in den einzelnen
Versorgungssystemen sind wieder Rechtsänderungen eingetreten, die sich im
Versorgungsausgleich auswirken. Dies gilt insbesondere für die gesetzliche Ren-
tenversicherung, in der seit dem 01.01. 2021Wertverbesserungen durch die sog.
Grundrente (Grundrentengesetz vom 12.08. 2020) und ab dem 01.07. 2024 die
Angleichung der Rentenanrechte in Ost- und Westdeutschland (Renten-Über-
leitungsgesetz vom 17.07. 2017) zu berücksichtigen sind. Im Verfahrensrecht
(FamFG) sind ebenfalls Rechtsänderungen wirksam geworden, die bei der Neu-
auflage zu beachtenwaren, und zwar zum einen durch das Gesetz zur Änderung
des Versorgungsausgleichsrechts und zum anderen durch das Gesetz zum Aus-
bau des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten und zur Änderung
weiterer Vorschriften vom 05.10. 2021.

Zur Klärung noch offener Rechtsfragen haben das Bundesverfassungsgericht,
der Bundesgerichtshof und die Oberlandesgerichte mit zahlreichen weiteren
Entscheidungen beigetragen, die nicht nur in die Kommentierung einzuarbei-
ten waren, sondern auch Anlass gaben, den Aufbau und die Gliederung der
Darstellung in weiten Teilen neu zu gestalten. Dies hat auch eine komplette
Änderung der bisherigen Randnummern zur Folge. Von besonderer Bedeutung
war die Entscheidung des BVerfG vom 26.05. 2020, in der die Problematik der
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bei externer Teilung rückstellungsfinanzierter betrieblicher Anrechte für die
ausgleichsberechtigten Personen entstehenden Transferverluste eingehend be-
handelt und als Lösungsansatz zur Vermeidung verfassungswidriger Benachtei-
ligungen eine Korrektur des (als Kapitalbetrag zu zahlenden) Ausgleichswerts
entwickelt worden ist, sowie die Entscheidung des BGH vom 24.03. 2021, mit
der Hinweise zur Umsetzung der Vorgaben des BVerfG gegeben worden sind.
Die Schwerpunkte der neuen Rechtsprechung des BGH lagen zudem bei den
Anforderungen an die interne Teilung (§11 VersAusglG), der Teilung von mit
Rechten Dritter belasteter Anrechte, den Auswirkungen des Todes eines Ehegat-
ten auf den Versorgungsausgleich (§31 VersAusglG), dem Abänderungsverfah-
ren nach den §§51, 52 VersAusglG und dem schuldrechtlichen Ausgleich nach
den §§20 ff. VersAusglG.

Das neue Recht hat sich insgesamt als für die Praxis handhabbar erwiesen. Die
Vielzahl der Teilungsvorgänge und der beteiligten Versorgungsträger macht das
Verfahren jedoch kompliziert, und die Auswirkungen der gerichtlichen Ent-
scheidung sind für die beteiligten Eheleute und ihre Anwältinnen und Anwälte
häufig noch immer nicht transparent. Zudem hat sich die Hoffnung des Gesetz-
gebers, dass die Eheleute bzw. ihre Anwältinnen und Anwälte die erweiterten
Dispositionsmöglichkeiten nutzen werden, bisher nicht erfüllt. Vielmehr hat
sich die Befürchtung bewahrheitet, dass der Versorgungsausgleich auch nach
der Reform als kompliziertes Expertenrecht angesehenwird.

Vor diesem Hintergrund verfolge ich auch mit dieser Neuauflage unverändert
das Ziel, die komplexe Materie in ihren Grundstrukturen deutlich zu machen
und möglichst verständlich und anschaulich darzustellen. Zunächst werden die
Grundlagen des Versorgungsausgleichs in einer knappen Übersicht zusammen-
gefasst. Sodann werden der persönliche und sachliche Anwendungsbereich des
Versorgungsausgleichs, die Auskunftspflichten, die Bewertung von Versor-
gungsanrechten und der öffentlich-rechtliche Wertausgleich bei der Scheidung
in den Ausgleichsformen der internen und externen Teilung ausführlich darge-
stellt. Abgerundet werden die Erläuterungenmit Kapiteln über schuldrechtliche
Ausgleichsansprüche nach der Scheidung, Vereinbarungen, die Abänderung
von Entscheidungen und die Aussetzung von eingetretenen Versorgungskür-
zungen. Das Verfahrensrecht wurde dabei – einschließlich des Kosten- und
Gebührenrechts – in bewährter Weise wiederum jeweils im Zusammenhang
mit den verschiedenen Formen des Versorgungsausgleichs erörtert. Besondere
Aufmerksamkeit habe ich erneut den Auswirkungen des Ausgleichs auf die
Versorgungssituation der Ehegatten einschließlich der steuerrechtlichen Folgen
geschenkt. Die im Anhang abgedruckten Tabellen und Schriftsatzmuster sowie
eine Checkliste für Anwältinnen und Anwälte sollen rasche Orientierung bie-
ten. Von einer näheren Darstellung des Übergangsrechts zur Strukturreform
(bisher Abschnitt K) konnte in der Neuauflage abgesehen werden, da dieses
keine praktische Bedeutung mehr hat. Eine Kurzdarstellung findet sich nun in
Abschnitt A unter XVII 1. Auch den Abdruck von Rechtsvorschriften (bisher
Anhang 1) habe ich aufgegeben, denn das Internet bietet jetzt leichten Zugang
auch zu abgelegenen Bestimmungen (www.gesetze-im-internet.de).
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Last but not least: Der Tendenz zu einer „gender-gerechten“ Sprache habe ich
dadurch Rechnung getragen, dass Einzelpersonen wie etwa die (geschiedenen)
Ehegatten – soweit möglich – entweder in neutraler Form (wie im VersAusglG
mit „Person“ oder sonst mit „Ehegatte“) oder sowohl in weiblicher als auch in
männlicher Form bezeichnet werden; damit mögen sich auch diverse Personen
eingeschlossen fühlen.

Ich hoffe, dass die Neuauflage, die sich auf dem Stand von Ende März 2023
befindet, die gleiche Resonanz findet wie die früheren Auflagen und den im
Familienrecht tätigen Personen Hilfe und Orientierung bei der Beschäftigung
mit Problemen des Versorgungsausgleichs bieten kann. Für Hinweise auf unter-
laufene Fehler und Anregungen zu Verbesserungen bin ich weiterhin dankbar
(gern auch per E-Mail: hartmutwick@aol.com).

Celle, im März 2023 Hartmut Wick
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